
 
Personalfragebogen 
Name / ggf. Geburtsname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Staatsangehörigkeit  

ggf. Aufenthaltstitel und 
Arbeitserlaubnis 

- Kopien beifügen -  

Straße/ Hausnummer  

Postleitzahl/ Ort  

Telefonnr. / E-Mail  

IBAN  

Krankenkasse 
(Nachweis beifügen) 

 

Schulabschluss/ Ausbildung  

Sozialversicherungsnummer  

Steuer-Identifikationsnummer  

ZVK-Nummer (Baugewerbe)  

Steuerklasse / 
Kinderfreibeträge 

 

Konfession  

Familienstand  

Angaben zu Kindern: 
Name, Geburtsdatum 
(Geburtsurkunden beifügen) 

 

Weitere Beschäftigungen: 
Arbeitgeber, Bruttogehalt 
(Minijob & Hauptbeschäftigung) 

 

Ich versichere nach bestem Wissen die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 

Mir ist bekannt, dass ich dazu verpflichtet bin, jede Änderung, die sich gegenüber den 
Angaben in diesem Personalfragebogen ergibt, unverzüglich meinem Arbeitgeber 
anzugeben. 

Ort, Datum ................................................  Unterschrift ......................................................
          ( Arbeitnehmer ) 

 



 

 

Angaben zur Beschäftigung 

Arbeitgeber  

  

Arbeitnehmer  

Beschäftigungsbeginn  

befristet bis  

Wochenstunden  

Gehalt / Stundenlohn  

Anzahl Urlaubstage  

 

Ich habe den Aufenthaltstitel / die Arbeitserlaubnis meines Mitarbeiters eigenverantwortlich 
überprüft.  

Ich habe meinen Mitarbeiter über die Krankenversicherungspflicht in Deutschland aufgeklärt.    
Es besteht für alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland die Verpflichtung zum Abschluss 
einer Krankenversicherung. Wer keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall hat, ist 
versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn er zuletzt gesetzlich 
krankenversichert war oder dem gesetzlichen System zuzuordnen ist. Andernfalls hat er Zugang zur 
privaten Krankenversicherung und ist auch zum Abschluss einer Versicherung verpflichtet.        
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für folgende Mitarbeiter Stundenaufzeichnungen zu führen 
sind.                   
Es sind für jeden Minijobber Stundenaufzeichnungen zu führen.       
In Betrieben der Bauwirtschaft, Gastronomie, Hotellerie, Transportwesen, Gebäudereinigung u.ä.             
s. SchwarzArbG sind für jeden Mitarbeiter Stundenaufzeichnungen zu führen. 

Die vorgenannten Branchen sind ebenfalls zur Abgabe einer Sofortmeldung verpflichtet.               
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Sofortmeldung vor Arbeitsbeginn durch mich oder 
durch meinen Steuerberater erfolgen muss. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum ................................................  Unterschrift ......................................................
          ( Arbeitgeber ) 


